


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan 272 
- Holzheim am Bahnhof - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 29.09.1980 Es gilt die BauNVO 1965 

Art der baulichen Nutzung 

Die gemäß §§ 3 und 4 (3) der Baunutzungsverordnung vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß  
§ 1 (6) 1 derselben Verordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Gemäß § 3 (4) der Baunutzungsverordnung sind nur Wohngebäude mit nicht mehr als 2 Wohnungen 
zulässig. 
Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen bzw. auf den hierfür besonders ausgewie-
senen Stellen zulässig. 

Nebenanlagen außer Anlagen für die Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser sowie sonstige 
Schaltkästen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen gestattet. 
Gemäß § 9 (1) 24 der BBauG vom 18.08.1976 in Verbindung mit § 19 (3) der BauONW in der Fas-
sung vom 15.07.1976 sind beim Neubau und Umbau von Wohngebäuden bzw. entsprechenden 
Nutzungsänderungen im Bereich des Bebauungsplanes ausreichende Schallschutzmaßnahmen 
gegen den von der Bundesbahnstrecke Neuss/Grevenbroich und der Bahnhofstraße ausgehenden 
Verkehrslärm an den Gebäuden entsprechend dem beigefügten Lärmgutachten vorzunehmen. 
Als Maß der zunehmenden Lärmbelastung sind die Planungsrichtpegel der DIN 18005 (Vornorm) 
einzuhalten. 
In den Gartenbereichen sind Überschreitungen bis 10 dB (A) zulässig. 

Baugestaltung 

Um ein gestalterisch befriedigendes Gesamtbild zu erreichen, werden aufgrund § 102 Abs 3 der Bau-
ordnung NW in der Fassung vom 27.01.1970 (GV NW S. 96) in Verbindung mit § 9 Abs. 2 BBauG und 
§ 4 der ersten Durchführungsverordnung zum BBauG vom 29.11.1960 (GV NW S. 433) in der Fas-
sung der Verordnung vom 21.04.1970 (GV NW S. 299), folgende bauordnungsrechtliche (gestalteri-
sche) Festsetzungen Bestandteil des Bebauungsplanes: 

Außenwände 
Sämtliche Außenwände sind in Ziegelrohbau- oder Ziegelverblendbauweise, hellrot bis sand-
farben, auszuführen. Einzelne andersartige Fassadenteile in Beton, Waschbeton, Putz oder 
Holz sind gestattet, 

Dächer 
Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Drempel sind im WR-Gebiet nicht zugelassen. Im WA-
Gebiet sind Dachaufbauten bis zu einer Gesamtlänge von 1/3 der Trauflänge und Drempel bis 
zu einer Höhe von 0,60 m gestattet. 

Außenanlagen 
Die im Plan als "nichtüberbaubare Grundstücksfläche -Vorgärten -" dargestellten Flächen sind 
zur öffentlichen Verkehrsfläche hin nur mit einem Rasenkantstein zu begrenzen. 

Straßenseitige Einfriedigung 
Waldlattenzaun 80 cm hoch; als Ausnahme sind Mauern bis zu 0,80 m Höhe zulässig. 

Rückwärtige und seitliche Einfriedigung zwischen Hausgärten 
Maschendrahtzaun 80 cm hoch; als Ausnahme sind Waldlattenzäune 80 cm hoch zulässig. 

Terassentrennwände: Einheitlich in Massivbauweise, Holzkonstruktion oder Stahlrahmen mit 
Glasfüllung max. 2,00 m hoch und 4,00 m lang. 


